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1
Einleitung

Wenn die verschiedenen Wohlfahrtsstaaten
und die Auswirkungen ihrer unterschiedli-
chen Sozialleistungssysteme beschrieben
werden, betrachten die meisten Wissen-
schaftler nur das staatlich organisierte So-
zialversicherungssystem. Darüber hinaus
kann es aber noch zahlreiche weitere So-
zialleistungen geben, die das staatliche So-
zialversicherungssystem ergänzen. Dies gilt
für die am weitesten entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten, wie beispielsweise die skan-
dinavischen Länder. Wir wollen hier das
Beispiel Schweden betrachten, um zu zei-
gen, wie wichtig dieses „zweite“ System der
ergänzenden Sozialleistungen selbst in
Staaten ist, die für ihr großzügiges Sozial-
versicherungssystem bekannt sind.

Die bedeutendsten Ergänzungsleistun-
gen sind solche, die zwischen den Sozial-
partnern ausgehandelt werden. Im Folgen-
den geben wir einen Überblick über derar-
tige, die staatliche Sozialversicherung er-
gänzenden Sozialleistungen (Abschnitt 2
und 3) und zeigen, wie sie mit dem staatli-
chen Sozialversicherungssystem verknüpft
sind und dieses stärken (Abschnitt 4 und
5). Auch wird die Frage diskutiert, inwie-
weit ergänzende Sozialleistungen Effekte
auf die Einkommensverteilung und das Ar-
beitskräfteangebot haben (Abschnitt 6).
Dass der Staat Einfluss auf die Ausgestal-
tung ergänzender Sozialleistungen behält,
ist das Thema des Abschnitts 7. Das Fazit
(Abschnitt 8) plädiert dafür, vergleichbare
Zusatzversorgungssysteme anderer Länder
genauer zu untersuchen, da erst in der Ge-
samtschau staatlicher und sie ergänzender
Sicherungssysteme die Ausprägungen der

geber die ergänzenden Sozialleistungen. Da
neu verhandelte Sozialleistungen bzw. Än-
derungen der bestehenden Sozialleistun-
gen aber Teil der Verhandlungsmasse bei
Tarifverhandlungen sind, leisten auch die
Arbeitnehmer einen Anteil, da sie zugun-
sten der Sozialleistungen niedrigere Löhne
akzeptieren.

Es gibt zwei Grundtypen von ergän-
zenden Sozialleistungen:Versicherungsplä-
ne und Leistungspläne. Bei Versicherungs-
plänen werden Beiträge an eine Versiche-
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jeweiligen Wohlfahrtssysteme erkennbar
werden und ländervergleichend betrachtet
werden können.

2
Ergänzende 
Sozialleistungen

Ausgleichsleistungen – im Folgenden als
ergänzende Sozialleistungen gefasst – ha-
ben in Schweden eine lange Tradition. Al-
tersruhegeld und Krankengeld,Ausgleichs-
leistungen bei Arbeitsunfällen und Arbeits-
losigkeit gab es bereits vor der Einführung
des staatlichen Sozialversicherungssystems.
Als Vorgänger der Sozialversicherungs-
systeme hatten sie Einfluss auf deren Ge-
staltung.2 Auf der anderen Seite wirkten
sich die Einführung staatlicher Sozialversi-
cherungssysteme und deren Reformierung
wiederum beträchtlich auf die bestehen-
den ergänzenden Sozialleistungssysteme
aus. Außerdem kamen neue Leistungen
hinzu, viele davon seit Beginn der 1960er
Jahre.

Vereinbarungen über ergänzende So-
zialleistungen können auf verschiedenen
Ebenen getroffen werden: zwischen Dach-
verbänden und Tarifgemeinschaften, zwi-
schen nationalen Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbänden sowie zwischen örtli-
chen Gewerkschaften und einem einzelnen
Arbeitgeber. Von Leistungen, die auf die-
sem Wege verhandelt werden, profitieren
nicht nur die Mitglieder der vertragsab-
schließenden Gewerkschaften, sondern
auch die Nicht-Mitglieder, soweit für sie ta-
rifliche Standards gelten. Nahezu 95 % der
Arbeitnehmer im privaten Sektor werden
durch derartige tarifliche Vereinbarungen
erfasst. Formal betrachtet zahlt der Arbeit-
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1 Dieser Aufsatz entstand aufbauend auf Sjögren
Lindquist/Wadensjö (2005, 2006). Wir danken für
die hilfreichen Anmerkungen zu einer früheren
Fassung, die anlässlich der Konferenz „Welfare
State Change. Conceptualisation, Measurement
and Interpretation“ (St. Restrup Herregard, Däne-
mark, 13–15. Januar 2006) entstand. Wir danken
auch Silke Bothfeld und Till Müller-Schoell für 
ihre konstruktiven Kommentare zu diesem Text.

2 Siehe Edebalk et al. (1996) und Rein/Wadensjö
(1998) zur allgemeinen Diskussion des Zusam-
menspiels von Sozialversicherungssystemen und
vereinbarungsgebundenen Leistungen.
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rungsgesellschaft abgeführt, die dann Leis-
tungen an diejenige Person erstattet, die
den Leistungsfall erfüllt. Bei einem verein-
barten Leistungsplan zahlt der Arbeitgeber
die Leistungen direkt an den Empfänger,
wenn die in der Vereinbarung vorgesehe-
nen Bedingungen eintreten.

Darüber hinaus gibt es auch eine Band-
breite unterschiedlicher Versicherungsleis-
tungen, die Gewerkschaften ausschließlich
für ihre Mitglieder anbieten. Es gibt zwei
Hauptarten von Mitgliederversicherungen:
Die eine ist verpflichtend, da sie für alle Ge-
werkschaftsmitglieder oder alle Mitglieder
einer Gewerkschaft in einer bestimmten
Region gilt. Finanziert wird diese Versiche-
rung entweder durch die Mitgliedsbeiträge
oder gesonderte Pflichtzahlungen. Die an-
dere ist eine freiwillige Mitglieder- oder
Gruppenversicherung, d.h. hier wird den
Mitgliedern einer Gewerkschaft die Option
geboten, eine Versicherungspolice abzu-
schließen.

3
Vereinbarungen in 
verschiedenen 
Beschäftigungssektoren

Am häufigsten werden Tarifvereinbarun-
gen über Leistungen bei bestimmten For-
men des Einkommensverlustes in den fol-
genden vier Bereichen abgeschlossen: Für 

– Mitarbeiter der Zentralregierung,
– Mitarbeiter von Kommunal- und Be-
zirksverwaltungen,
– Angestellte im privaten Sektor,
– Arbeiter im privaten Sektor.3

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der Beschäftigten
in den verschiedenen Sektoren. Diejenigen,
die mit unbefristeten Arbeitsverträgen im
öffentlichen Sektor (Zentralregierung, Be-
zirks- und Kommunalverwaltung) be-
schäftigt sind, profitieren von den in Tarif-
vereinbarungen abgeschlossenen zusätzli-
chen Sozialleistungen. Für die Beschäftig-
ten des Privatsektors gilt Vergleichbares
nicht unbedingt, da eine Reihe von Unter-
nehmen weder entsprechende Tarifverein-
barungen abgeschlossen hat noch ihren
Mitarbeitern vereinbarungsgebundene Ver-
sicherungen bietet.

Im Allgemeinen sind die Vereinbarun-
gen an die vier großen Beschäftigungssek-
toren gebunden, was darauf zurückzu-

führen ist, dass ergänzende Sozialleistun-
gen hauptsächlich zu einer Zeit eingeführt
und fixiert worden sind, als Lohnverhand-
lungen auf nationaler Ebene vorherr-
schend waren. Heute werden sie im Pri-
vatsektor eher branchenbezogen geführt.
Das schließt nicht aus, dass es auch heute
noch Vereinbarungen über neu eingeführ-
te ergänzende Sozialleistungen gibt, sie
sind dann allerdings auch nur für be-
stimmte Branchen gültig. Ein gutes Beispiel
dafür sind die ergänzenden Leistungen
während der Elternzeit (vgl.Abschnitt 4.6).

4
Das staatliche 
Sozialversicherungssystem
und ergänzende 
Sozialleistungen

In diesem Abschnitt geben wir einen kur-
zen Überblick über die Sozialversicherung
und das System der ergänzenden Aus-
gleichsleistungen bei den unterschiedli-
chen Ursachen des Einkommensverlustes:
Arbeitslosigkeit, Berufsunfall, Krankheit,
Erwerbsunfähigkeit, Ruhestand und El-
ternzeit (vgl. dazu ausführlich Sjögren
Lindquist/Wadensjö 2005; 2006). Es ist
wichtig anzumerken, dass sich die Bestim-
mungen der Versicherungen auf indexierte
Beträge beziehen: den Preisgrundbetrag
(price base amount), den erhöhten Preis-
grundbetrag (enhanced price base amount)
und den Einkommensgrundbetrag (in-
come base amount).4

4.1 ARBEITSLOSENGELD

Die staatliche Arbeitslosenversicherung
zahlt bis zu 300 Tage lang Arbeitslosengeld.
Im Jahr 2006 belief sich das Arbeitslosen-
geld auf 80 % des früheren Einkommens,

wobei eine Höchstgrenze festgelegt wurde.
Bei der Arbeitslosenversicherung ist diese
Grenze niedriger als bei anderen Leistun-
gen der Sozialversicherung (Renten, El-
terngeld usw.). Während der ersten hun-
dert Tage der Arbeitslosigkeit liegt der
Höchstbetrag bei 20.075 SEK (2.180 €)
monatlich und wird danach auf 18.700
SEK (2.030 €) monatlich abgesenkt. Die
Deckelungen bei anderen Leistungen lagen
2006 bei 24.812 SEK (2.694 €) monatlich.

Im Falle von Beschäftigungsabbau und
Arbeitslosigkeit gibt es verschiedene Grund-
typen ergänzender Leistungen:

(1) Vereinbarungen über Einkommens-
garantien (bis hin zu Arbeitsplatzgaran-
tien) zwischen Gewerkschaften und Ar-
beitgeberorganisationen;

3 Als Äquivalent für die ergänzenden Sozialleistun-
gen, die abhängig Beschäftigte erhalten, können
Selbstständige Versicherungsleistungen von Un-
ternehmen der Versicherungswirtschaft kaufen.

4 Ausgleichszahlungen, Einkommensgrenzen und
andere Beträge werden sowohl bei der staatlichen
schwedischen Sozialversicherung wie auch bei der
betrieblichen Versicherung zumeist auf der Grund-
lage sogenannter Grundbeträge berechnet. Die
Grundbeträge sind an den Preis- oder durch-
schnittlichen Einkommensindex gekoppelt. Der
Grundbetrag wurde als Berechnungsgrundlage
erstmals mit der Einführung der Allgemeinen Zu-
satzrente (ATP) 1960 verwendet. Der Betrag war
an den Preisindex der Lebenshaltungskosten ge-
bunden. Mit der jüngsten Rentenreform wurde
ein Teil der Rente einkommensabhängig, sodass
auch ein Einkommensgrundbetrag eingeführt
wurde. Was früher der Grundbetrag war, wird
heute als Preisgrundbetrag bezeichnet. In einigen
Fällen basieren die Bestimmungen auf einem wei-
teren Preisgrundbetrag, dem sogenannten erhöh-
ten Preisgrundbetrag. Der Preisgrundbetrag belief
sich im Jahr 2006 auf 39.700 Schwedische Kronen
(SEK) oder 4.311 €; der erhöhte Preisgrundbetrag
auf 40.500 SEK (4.397 €) und der Einkommens-
grundbetrag auf 44.500 SEK (4.831 €); berechnet
nach dem Wechselkurs vom November 2006: 1 €
zu 9,21 SEK.

Tabelle 1: Anteile männlicher und weiblicher Beschäftigter 
in verschiedenen Sektoren, 2006

Männer Frauen Gesamt

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
in % in % in %

Zentralregierung 108.720 50 106,690 50 215.410 100
Kommunalverwaltung 160.000 21 602.620 79 762.620 100
Bezirksverwaltung 46.580 20 184,110 80 230.690 100
Privater Sektor:
Angestellte 726.900 57 551,900 43 1.278.800 100
Privater Sektor:
Arbeiter 798.300 70 342,800 30 1.141.200 100
Gesamt 1.840.500 51 1.788.129 49 3.628.720 100

Quelle: Statistics Sweden’s Wage Structure Statistics (Schwedens staatliches Statistikamt: 
Einkommensstruktur in Schweden).
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(2) Leistungen der Mitgliederversicherun-
gen sowie individuelle Versicherungsleis-
tungen über die Gewerkschaften.

Vereinbarungen zu Arbeitsplatz- oder Ein-
kommensgarantien gelten für das gesamte
Personal einer Arbeitsstätte, die einen Ta-
rifvertrag abgeschlossen hat; die Mitglie-
derversicherungen gelten nur für diejeni-
gen, die einer Gewerkschaft mit Kollektiv-
versicherung angehören, und die indivi-
duellen Versicherungen für diejenigen
Gewerkschaftsmitglieder, die eine indivi-
duelle Police abgeschlossen haben.

Ad 1): Die vier Hauptvereinbarungen
zu Arbeitsplatz- bzw. Einkommensgaran-
tien gelten 

– für Mitarbeiter der Zentralregierung,
– für Mitarbeiter kommunaler Verwaltun-
gen und der Bezirksverwaltungen,
– für Angestellte und Arbeiter im privaten
Sektor.

Die Vereinbarung mit der Zentralregierung
besagt, dass die Leistung, inklusive der
staatlichen Arbeitslosenversicherung, 80 %
des vorher bezogenen Gehalts beträgt und
genauso lange gezahlt wird wie das staatli-
che Arbeitslosengeld. Für die Beschäftigten
in den Kommunal- und Bezirksverwaltun-
gen gibt es zwei Arten von Leistungen: Er-
stens eine Abfindungssumme, die sich aus
einem Drittel des monatlichen Gehalts
multipliziert mit den Jahren der Betriebs-
zugehörigkeit ergibt; und zweitens ein be-
grenztes Arbeitslosengeld, das während der
Periode der Arbeitslosigkeit gezahlt wird.
Zusammen mit den staatlichen Leistungen
der Sozialversicherung beträgt das Arbeits-
losengeld 80 % des früheren Einkommens.
Angestellte im privaten Sektor erhalten in
den ersten sechs Monaten der Arbeitslosig-
keit Leistungen, die sich zusammen mit
den Zahlungen der staatlichen Arbeitslo-
senversicherung auf 70 % des früheren
Einkommens bis zu einer Grenze von 20
Preisgrundbeträgen belaufen sowie bis zu
25 % der darüber liegenden Gehaltssum-
me. Nach diesen sechs Monaten sinkt die
Ersatzrate auf 50 % der Gehaltssumme, die
unter 20 Preisgrundbeträgen liegt. Die zeit-
liche Begrenzung der Zahlungen variiert
zwischen sechs und achtzehn Monaten.Ar-
beiter im privaten Sektor bekommen im
Fall der Entlassung eine Abfindungssum-
me (genannt AGB), die sich – abhängig
vom Alter – zwischen 25.000 SEK (2.714 €)
und 36.000 SEK (3.909 €) bewegt.

Ad 2): Im Jahr 2005 boten acht Gewerk-
schaften, die dem Dachverband Swedish
Confederation of Professional Associations
(SACO) angehören, und zwei Gewerk-
schaften, die Mitglied im Dachverband Fe-
deration of White-Collar Workers (TCO)
sind, ihren Mitgliedern eine Kollektivversi-
cherung. Hier schwankt der Anspruchs-
zeitraum zwischen 100 und 120 Tagen. In
einigen Fällen bieten die Gewerkschaften
auch eine individuelle Versicherung für
Zusatzleistungen an. Alle SACO-Gewerk-
schaften sowie eine Reihe der TCO-Mit-
gliedsgewerkschaften offerieren beispiels-
weise eine Einkommensversicherung auf
individueller Basis. Zusatzversicherungen
auf Mitglieder- wie individueller Ebene
kompensieren 80 % der Gehaltssumme,
die über der Einkommensgrenze der staat-
lichen Arbeitslosenversicherung liegt. Die
Leistungen variieren je nach Vereinbarung.
In einigen Fällen wurden Vereinbarungen
über Arbeitsplatzgarantien getroffen – wo-
mit sich zusätzliche Leistungen von Kollek-
tivversicherungen erübrigen. Für Beschäf-
tigte der Zentralregierung beispielsweise
sind Kollektivsicherungen so vorteilhaft,
dass sie das Leistungsspektrum individuel-
ler Zusatzversicherungen bei Weitem über-
treffen.

4.2 LOHNERSATZLEISTUNGEN 
BEI ARBEITSUNFÄLLEN

Alle Erwerbstätigen sind durch die staatli-
chen Sicherungssysteme bei Arbeitsunfäl-
len versichert. Die Höhe der Lohnersatzleis-
tung entspricht der im Krankheitsfall. Der
Leistungsumfang ist sogar besser, weil es bei
Leistungen der Berufsunfallversicherung –
anders als in der Krankenversicherung –
keine Karenztage gibt. Falls eine dauerhaf-
te Berufsunfähigkeit festgestellt oder für
mindestens ein Jahr erwartet wird, erhält
der Versicherte eine Versorgungsrente, die
das Einkommen bis zu einer Summe von
7,5 Preisgrundbeträgen ersetzt.

Diese staatlichen Leistungen werden
für die meisten Beschäftigten durch eine
vereinbarungsgebundene Versicherung, als
Teil der Tarifvereinbarungen und mit den-
selben Konditionen für alle Beschäfti-
gungsbereiche, ergänzt. Mitarbeiter, die
Verletzungen als Folge von Arbeitsunfällen
erleiden, erhalten diese Zusatzleistungen,
wenn die Dauer der Berufsunfähigkeit
mindestens 14 Tage beträgt. Wird eine 
dauerhafte Berufsunfähigkeit festgestellt,
ersetzt die Versicherung das Einkommen

zu 100 %. Kein anderes Leistungssystem
gewährt höhere Ersatzleistungen. Wegen
dieser günstigen Konditionen haben die
Gewerkschaften und ihre Mitglieder auf
jegliche weitere Leistungen beim Einkom-
mensverlust durch einen Arbeitsunfall ver-
zichtet.

4.3 LEISTUNGEN IM KRANKHEITSFALL

Gemäß dem Gesetz zur Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall sind die Arbeitgeber ver-
pflichtet, ihren Beschäftigten in den ersten
zwei Wochen der Erkrankung Krankengeld
zu zahlen. Der erste Tag des krankheitsbe-
dingten Ausfalls ist ein Karenztag, vom 
2. bis zum 14. Tag erhält der Beschäftigte
80 % des Lohns und anderer Leistungen.
Wenn jemand länger als 14 Tage krank ge-
schrieben ist, zahlt die Sozialversicherung
ein Krankengeld in Höhe von 80 % des Ge-
halts bis zu einer Höchstgrenze von 7,5
Preisgrundbeträgen (im Juli 2006 wurde
diese Höchstgrenze auf 10 Preisgrundbe-
träge angehoben und im Januar 2007 wie-
der auf die ursprünglichen 7,5 Preisgrund-
beträge abgesenkt). Im Jahr 2006 entspra-
chen 7,5 Preisgrundbeträge einem monat-
lichen Einkommen von 24.812 SEK (2.694
€). Kommt ein Beschäftigter mit der ver-
einbarungsgebundenen Versicherung und
den Leistungen der staatlichen Sozialversi-
cherung rechnerisch auf mehr als 90 % sei-
ner Bezüge während des krankheitsbeding-
ten Arbeitsausfalls, wird die staatliche Leis-
tung der Sozialversicherung um die ent-
sprechende Summe gekürzt.

Es gibt insgesamt vier ergänzende Ver-
einbarungen im Bereich des Krankengel-
des, von denen die Mehrheit aller Erwerbs-
tätigen profitiert. Sie finden ab dem 15.
Krankheitstag Anwendung. Vom 15. bis
zum 90. Krankheitstag erhalten Beschäftig-
te der Zentralregierung, deren Einkommen
die Grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen
nicht überschreitet, zusätzlich 10 % ihres
Gehalts. Diejenigen, deren Einkommen die
Summe von 7,5 Preisgrundbeträgen über-
steigt, erhalten im gleichen Zeitraum zu-
sätzlich 10 % des Gehalts, das unterhalb
der Grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen
liegt und 90 % der Summe oberhalb der 7,5
Preisgrundbeträge. Vom 91. Tag an erhal-
ten diese Beschäftigten 80 % der über den
7,5 Preisgrundbeträgen liegenden Gehalts-
summe.

Die Mitarbeiter der Kommunal- und
Bezirksverwaltungen haben vom 15. bis
zum 90. Tag ihrer Krankschreibung An-
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Ferner werden auch Studienzeiten, Militär-
dienst sowie  Erziehungszeiten in die Be-
rechnung der Rentenanwartschaften ein-
bezogen. Die Rente kann frühestens ab
dem 61. Lebensjahr bezogen werden. Bei
einer niedrigen Einkommens- und Prä-
mienrente wird der Rentenbetrag durch die
Garantierente aufgestockt. Die Garantie-
rente wird erst ab dem 65. Lebensjahr aus-
gezahlt.

Diese Säule der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wird ergänzt durch eine zweite
Säule berufsbezogener Renten, die für die
einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich
gestaltet ist. Denn diese Zusatzrenten sind
zwar staatlich reguliert, die Bedingungen
werden allerdings von den Sozialpartnern
im Rahmen der Tarifverhandlungen ver-
einbart. Diese wurden infolge der Refor-
men in der ersten Säule in jüngster Zeit in
beitragsbezogene Systeme umgewandelt.

Die Zusatzrente für die Angestellten im
privaten Sektor hatte bislang das zuletzt ver-
diente Einkommen zur Grundlage. Dabei
wurde die Lohnsumme in Teilsegmente
unterteilt, die unterschiedlich bewertet
werden, sodass niedrige und höhere Ein-
kommen nicht in gleichem Umfang be-
rücksichtigt werden wie mittlere Teile des
Einkommens. Für den vollen Rentenan-
spruch waren 30 Jahre Anwartschaft nötig.
Im Jahr 2006 wurde vereinbart, diese Zu-
satzrente sukzessiv in ein neues, aus-
schließlich beitragsbezogenes System zu
überführen.

Die Zusatzrente der Arbeiter im priva-
ten Sektor ist ebenfalls beitragsbezogen. Der
Arbeitgeber zahlt jährlich 3,5 % des Lohnes
als Prämie. In diesem Jahr wurde allerdings
die Angleichung an das System der Ange-
stellten im privaten Sektor beschlossen.

Für Beschäftigte der Zentralregierung
wurden bereits 2003 die Zusatzrenten in
ein beitragsbezogenes System umgewan-
delt. Allerdings gibt es nach wie vor ein er-
gänzendes System mit Leistungsprimat für
Beschäftigte mit höheren Einkommen.
Dieses wird berechnet auf der Basis des
Verdienstes der letzten fünf Jahre vor Ren-
teneintritt. Für den vollen Rentenbezug
sind 30 Jahre Anwartschaft notwendig.

Für die Beschäftigten der Kommunen
existiert auf der Basis einer Vereinbarung
von 1989 noch ein System mit Leistungs-

auf 21 % der Gehaltsumme unterhalb der
Grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen, auf
81 % der Summe, die zwischen 7,5 und 20
Preisgrundbeträgen liegt, und auf 40,5 %
des rentenwirksamen Einkommens, das
sich zwischen 20 und 30 Preisgrundbeträ-
gen bewegt. Mitarbeiter von Kommunal-
und Bezirksverwaltungen, die Anspruch
auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente haben,
erhalten Leistungen abhängig von der
Höhe ihrer Gehälter und damit auch ab-
hängig davon, inwieweit diese unterhalb
bzw. oberhalb der in der Sozialversiche-
rung festgelegten Grenze liegen. Von dem
Gehaltsanteil zwischen 7,5 und 20 Preis-
grundbeträgen werden 65 % sowie 32,5 %
der Gehaltssumme zwischen 20 und 30
Preisgrundbeträgen ersetzt. Angestellte im
privaten Sektor erhalten als Zusatzleistung
im Falle der Erwerbsunfähigkeit 15 % der
Gehaltsanteile, die unterhalb der Grenze
von 7,5 Preisgrundbeträgen liegen, für die
Anteile zwischen 7,5 und 20 Einkommens-
grundbeträgen 65 % und für Anteile zwi-
schen 20 und 30 Einkommensgrundbeträ-
gen 32,5 %. Beim Anspruch auf eine Er-
werbsunfähigkeitsrente durch die staatli-
che Sozialversicherung können Arbeiter im
privaten Sektor eine Zusatzleistung bezie-
hen, deren Höhe vom Einkommen zum
Zeitpunkt der Erkrankung abhängig ist.

4.5 ALTERSRENTE

Ein neues nationales Rentensystem wurde
1998 eingeführt. Während das alte System
dem Leistungsprimat folgte, ist das neue
System beitragsbezogen, d.h. zukünftige
Altersrenten sind abhängig von den indivi-
duellen geleisteten Beiträgen.5

Das reformierte Rentenversorgungssys-
tem besteht aus den drei Elementen: Ein-
kommensrente, Prämienrente und Garan-
tierente. Einkommens- und Prämienrente
werden auf der Grundlage des Lebensein-
kommens berechnet, das bis zur Höhe der
Beitragsbemessungsgrenze bis zum Ren-
teneintritt erworben wird. Die Rentenan-
wartschaften aus jedem einzelnen Jahr ent-
sprechen einem Beitrag von 18,5 % des
rentenwirksamen Einkommens des Versi-
cherten; davon sind 16 % für die Einkom-
mensrente bestimmt und 2,5 % für das
Prämienrentensystem. Rentenansprüche
werden nicht nur auf der Grundlage des
Einkommens aus Beschäftigung berechnet,
sondern auch selbstständige Tätigkeiten
und Leistungen der Sozial- und Arbeitslo-
senversicherung werden berücksichtigt.

spruch auf eine Lohnfortzahlung, die sich
zusammen mit dem Krankengeld der staat-
lichen Sozialversicherung auf 90 % des Ge-
halts addiert. Zwischen dem 91. und dem
300. Tag der Erkrankung zahlt die Zusatz-
versicherung 10 % der Gehaltssumme bis
zur Grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen.
Gehaltssummen oberhalb dieser Grenze
werden den Beschäftigten der betreffenden
Gehaltsgruppen vom 91. Tag an zu 80 %
ersetzt.

Angestellte im privaten Sektor erhalten
im Krankheitsfall vom 15. bis 90. Tag eine
Lohnfortzahlung ihres Arbeitgebers, die
sich zusammen mit dem Krankengeld der
staatlichen Sozialversicherung auf 90 %
des Gehalts addiert. Beschäftigte, deren Ge-
halt die Höchstgrenze überschreitet, haben
Anspruch auf eine zusätzliche Versiche-
rungsleistung vom 90. Tag der krankheits-
bedingten Abwesenheit an, und zwar für
die Dauer des Leistungsbezuges seitens der
staatlichen Sozialversicherung. Ausgegli-
chen werden in diesem Fall 65 % der Ge-
haltsanteile, die zwischen der Grenze von
7,5 Preisgrundbeträgen und 20 Einkom-
mensgrundbeträgen liegen sowie 32,5 %
der Gehaltssumme ab 20 Einkommens-
grundbeträgen bis zu 30 Preisgrundbeträ-
gen.Arbeiter im privaten Sektor haben An-
spruch auf eine zusätzliche Ausgleichszah-
lung vom 15. bis zum 360. Tag. Sie beträgt
10 % des Gehalts unterhalb der Höchst-
grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen. Für
Gehaltsanteile oberhalb dieser Grenze gibt
es keine Leistungen.

4.4 ERWERBSUNFÄHIGKEITSRENTE

Ein Erwerbstätiger, dem eine 25 %ige Ar-
beitsunfähigkeit bescheinigt wird, hat sei-
tens des staatlichen Sozialversicherungs-
systems Anspruch auf eine Erwerbsun-
fähigkeitsrente. Diese Zahlungen sind ein-
kommensabhängig und betragen 64 % der
berechneten Gehaltssumme unterhalb der
7,5 Preisgrundbeträge. Berechnungsgrund-
lage sind die  drei höchsten jemals erhal-
tenen Jahresgehälter. Erwerbstätige mit
niedrigem Einkommen haben Anspruch
auf eine gehaltsunabhängige Leistung in
Höhe von 2,4 Preisgrundbeträgen, was im
Jahr 2006 einer monatlichen Zahlung von 
7.940 SEK (862 €) entsprach.

Daneben gibt es vier Vereinbarungen
über Zusatzleistungen, die die Mehrheit al-
ler Erwerbstätigen erfassen. Die Zusatzren-
te im Fall der Erwerbsunfähigkeit beläuft
sich für Mitarbeiter der Zentralregierung

5 Im Deutschen wird dieses System daher auch Le-
benseinkommensprinzip genannt.
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primat, bei dem die Einkommenshöhe der
letzten sieben Jahre vor Renteneintritt aus-
schlaggebend ist. Allerdings wurde bereits
im Dezember 2005 die Überführung in ein
neues System vereinbart mit einer langen
Übergangszeit zwischen dem alten und
dem neuen System. Ähnlich wie für die Be-
schäftigten der Zentralregierung wird es bis
zu einem bestimmten Einkommen strikt
beitragsbezogen sein, während das Ein-
kommen über dem Grenzwert weiterhin
dem Leistungsprimat folgt.

4.6 LEISTUNGEN WÄHREND DER 
ELTERNZEIT

Jeder Elternteil hat im Rahmen der Eltern-
zeit Anspruch auf Leistungen für einen
Zeitraum von 240 Tagen mit der Option,
einen Teil der Tage auf den anderen Eltern-
teil zu  übertragen. Insgesamt 60 Tage – die
sogenannten Mütter- oder Väter-Monate –
sind davon jedoch ausgenommen und fest
an den jeweiligen Elternteil gebunden.

390 der insgesamt 480 Tage Elternzeit
erhalten Eltern 80 % ihres Gehalts bis zur
Grenze von 7,5 Preisgrundbeträgen (ange-
hoben auf 10 Preisgrundbeträge im Juli
2006). Der Minimalbetrag für das Eltern-
geld liegt bei 180 SEK (20 €) pro Tag. Für
die übrigen 90 Tage liegt dieser Satz bei 
60 SEK (7 €).

Auch für die Elternzeit gibt es verschie-
dene Zusatzleistungen, die der Arbeitgeber
anbietet, die also nicht auf Verhandlungen
zwischen den Sozialpartnern zurückgehen.
Die Beschäftigten der Zentralregierung er-
halten für höchstens 330 Tage pro Elternteil
ein zusätzliches Elterngeld, das sich aus
10 % der Gehaltsanteile unter 7,5 Preis-
grundbeträgen und 90 % der oberhalb die-
ser Grenze liegenden Gehaltsanteile zu-
sammensetzt. Die Beschäftigten der Be-
zirks- und Kommunalverwaltungen erhal-
ten zusätzlich 10 % ihres Monatslohns über
einen Zeitraum von ein oder zwei Jahren.

Übersteigt das Gehalt die Grenze von 7,5
Preisgrundbeträgen, hat der Beschäftigte
für die Dauer von 270 Tagen zudem An-
spruch auf 80 % des darüber liegenden Ge-
haltsanteils. Für Beschäftige des privaten
Sektors wird das Elterngeld durch ein El-
terngehalt aufgestockt, das je nach Branche
variiert. Arbeiter erhalten als Elterngehalt
in der Regel 10 % ihres Lohns für die 
Dauer von ein bis vier Monaten. Für Ange-
stellte im privatwirtschaftlichen Bereich
entspricht das „typische“ Elterngehalt 10 %
des Einkommens unter der Preisgrundbe-
tragsgrenze und 90 % der Bezüge oberhalb
der Grenze für die Dauer von ein bis vier
Monaten.

Im privaten Sektor gibt es andere Va-
rianten: Zusätzliche Leistungen während
der Elternzeit, die über einen weit längeren
Zeitraum gewährt werden oder die nur von
Müttern in Anspruch genommen werden
dürfen.

5
Einkommen oberhalb der
staatlichen Sozial-
versicherungsgrenze

Die drei wichtigsten Methoden zur Ergän-
zung der Sozialversicherungsleistungen
haben wir aufgezeigt. Der eine Weg ist, das
unter der sozialversicherungsrelevanten
Grenze liegende Einkommen aufzu-
stocken. Bei der zweiten Variante werden
die Einkommen, die oberhalb der Bemes-
sungsgrenze liegen, berücksichtigt und
durch Ersatzzahlungen kompensiert. In der
Regel ist die Ersatzrate der zusätzlichen Lei-
stungen für diese Einkommen wesentlich
höher als die zusätzlichen Ausgleichslei-
stungen für die darunter liegenden Beträge.
Die dritte Art, Zusatzleistungen zu ge-
währen, ist, Anspruchszeiträume auszu-
dehnen.

Die Kompensationsrate der Zusatzleis-
tungen ist für die Einkommen oberhalb der
sozialversicherungsrelevanten Obergrenze
am höchsten. Deshalb ist es wichtig zu
überprüfen, welche Beschäftigen über-
haupt Einkommen über diese Grenze hin-
aus erzielen. In Tabelle 2 sind die geschätz-
ten Anteile aufgeführt, bezogen auf die für
die Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente,
Elternzeit und Krankengeld geltende Ein-
kommensgrenze (7,5 Preisgrundbeträge).
Unter den männlichen Beschäftigten der
Zentralregierung und der Bezirksverwal-
tungen sowie unter den Angestellten in der
Privatwirtschaft hat deutlich mehr als die
Hälfte ein Einkommen oberhalb der Gren-
ze. Auch die weiblichen Beschäftigten er-
zielen in diesen Beschäftigungsbereichen
vielfach ein Einkommen, das oberhalb 
der sozialversicherungsrelevanten Grenzen
liegt – allerdings in weit geringerem Um-
fang als Männer. Die Beschäftigten der
Kommunalverwaltung und Arbeiter bzw.
Arbeiterinnen in der Privatwirtschaft er-
zielen insgesamt deutlich seltener ein Ge-
halt dieser Höhe, doch immerhin gehören
16 % von ihnen zu dieser Einkommens-
gruppe. Daher sind Leistungen für ober-
halb der Grenze liegende Gehaltsanteile
auch für diese Gruppe von Arbeitnehmern
von Interesse.

6
Effekte der 
Zusatzleistungen

Zusätzliche Sozialleistungen können viel-
fältige und unterschiedliche Auswirkungen
auf die Beschäftigten, aber auch auf die
Wirtschaft als Ganze haben. In diesem Ab-
schnitt werden wir einige dieser Effekte dis-
kutieren.

6.1 AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
EINKOMMENSVERTEILUNG

Die verschiedenen Zusatzleistungssysteme
sorgen dafür, dass Einkünfte aus Erwerbs-
zeiten auf Zeiten ohne Arbeit übertragen
werden. Das bedeutet bzw. setzt voraus,
dass Beschäftige auf einen Teil ihres Lohns
verzichten. Dieser wird für ergänzende So-
zialleistungen angespart, um beispielswei-
se später eine höhere Rente zu beziehen als
die, die das staatliche Sozialversicherungs-
system garantiert. Wenn dieses System der
Zusatzversicherung so gestaltet ist, dass

Tabelle 2: Anteil der Beschäftigten mit einem Gehalt über 25.000 SEK
(2.714 €) pro Monat im Jahr 2006* – in % – 

Männer Frauen Insgesamt
Zentralregierung 59 38 49
Kommunalverwaltung 28 14 17
Bezirksverwaltung 56 29 35
Privater Sektor: Angestellte 69 41 57
Privater Sektor: Arbeiter 
(Gehalt über 24.000 SEK (2.606 €) 20 9 16

* Die im Sozialversicherungssystem geltende Einkommensgrenze liegt bei 7,5 Preisgrundbeträgen, was einem monatlichen Gehalt
von 24.812,50 SEK oder 2.694 € im Jahr 2006 entspricht.

Quelle: Statistics Swedens Wage Structure Statistics (Schwedens staatliches Statistikamt: 
Einkommensstruktur in Schweden).
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Prämien unabhängig von den individuel-
len Risiken der Teilnehmer gezahlt werden
– und das muss vernünftigerweise der Fall
sein –, dann hat das ergänzende Versiche-
rungssystem vergleichbare Umverteilungs-
effekte wie das staatliche Sozialversiche-
rungssystem. Im Fall individuell zuge-
schnittener, risikobasierter Versicherungs-
leistungen würde dieser Verteilungseffekt
nicht in gleicher Weise auftreten.

Um Verteilungsfragen geht es auch bei
den Zusatzleistungen, die auf Vereinbarun-
gen zwischen den Sozialpartnern basieren,
also Bestandteil der Tarifverhandlungen
sind, sodass ein Teil des Spielraums für
Lohnerhöhungen automatisch für verein-
barungsgebundene Versicherungsleistun-
gen reserviert ist. Der Umfang dieser Zu-
weisung ist bei Gehaltsanteilen oberhalb
der Einkommensgrenze zumeist höher als
für darunter liegende Einkommen. Es ent-
stünde also ein unvollständiges und teil-
weise verzerrtes Abbild der Lohnkosten
und des Bruttolohns, würde man nicht die
Ausgaben der Arbeitgeber für vereinba-
rungsgemäße Zusatzleistungen – oder al-
ternativ den Wert dieser Vereinbarungen
für die Beschäftigten – mit einrechnen.

Die Leistungen des Sozialversiche-
rungssystems haben einen beträchtlichen
Umverteilungseffekt bei den Einkommen,
und zwar durch die hohe Ersatzrate bei den
niedrigen Einkommen im Fall von Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit,
Elternzeit oder Ruhestand. Und das bei
Beiträgen, die zumeist nicht versicherungs-
mathematisch ermittelt wurden. Die er-
gänzenden Ausgleichsleistungen führen
dazu, dass sich die Ersatzraten mehr oder
weniger angleichen, und zwar unabhängig
vom Einkommen. Das heißt aber nicht un-
bedingt, dass sie einen Umverteilungseffekt
verursachen. Die Zusatzleistungen werden
zwar formal gesehen von den Arbeitgebern
bezahlt, aber, wie schon angesprochen, auf
indirektem Wege von den Arbeitnehmern
selbst finanziert, denn sie verzichten zu-
gunsten der ergänzenden Sozialleistungen
auf einen Teil ihres Nominallohns; und die
verschiedenen Formen der Versicherungs-
leistungen durch die Gewerkschaften wer-
den durch Beitragsaufkommen oder direkt
durch die Versicherten finanziert. Die
wichtigsten Schlussfolgerungen hieraus
sind, dass die Höhe der Ausgleichszahlun-
gen mehr oder weniger unabhängig vom
Einkommen ist, dass die direkt und indi-
rekt geleisteten Beiträge für diejenigen mit
höherem Einkommen größer sind und

dass es auch in diesem System (öffentliche,
betriebliche und mitgliedergebundene Ver-
sicherungen zusammengenommen) einen
Umverteilungseffekt gibt.

6.2 AUSWIRKUNGEN AUF 
ARBEITSKRÄFTEANGEBOT 
UND ARBEITSZEITEN

Inwieweit das System ergänzender Sozial-
leistungen das Angebot an Arbeitskräften
und den Umfang der geleisteten Arbeits-
stunden beeinflusst, ist eine vielfach disku-
tierte Frage. Es ist nicht auszuschließen,
dass das Angebot zusätzlicher Ausgleichs-
leistungen einen Anreiz setzt, Arbeit zu su-
chen und erwerbstätig zu sein. Die zusätz-
liche Lohnersatzleistung kommt – genauso
wie eine Erhöhung des Arbeitsentgelts – 
einer Lohnertragssteigerung gleich.Auf der
anderen Seite können diese Zusatzleistun-
gen – nicht anders als die Leistungen des
staatlichen Sozialversicherungssystems –
erwerbstätige Menschen auch dazu moti-
vieren, ihre Arbeit über einen kürzeren
oder längeren Zeitraum aufzugeben.

Auch die Gestaltung des Systems der
Altersrente kann das Verhalten der Be-
schäftigten beeinflussen, beispielsweise
hinsichtlich der Entscheidung, in welchem
Alter Menschen den Arbeitsmarkt verlas-
sen und in Rente gehen. Wir können davon
ausgehen, dass ein wesentlicher Einfluss-
faktor hierfür die Höhe der Rente ist und
dass andererseits auch eine Rolle spielt, wie
die Rentenhöhe abhängig vom Rentenein-
trittsalter variiert.

Die Entwicklung des Krankengeldes
und auch die von der Krankenversicherung
und der Erwerbsunfähigkeitsversicherung
geleisteten Ausgleichszahlungen standen in
den letzten Jahren im Mittelpunkt der De-
batte. Wenn die Leistungen dieser Systeme
einen Einfluss auf die Arbeitsaufnahme ha-
ben, so kann man logischerweise davon
ausgehen, dass sich auch die vereinba-
rungsgebundenen ergänzenden Leistungen
darauf auswirken. Ähnliche Wirkungszu-
sammenhänge werden zwischen Arbeitslo-
senversicherung und Arbeitslosigkeit ver-
mutet. Insbesondere wird diskutiert, in-
wieweit der Leistungsumfang der Arbeits-
losenversicherung Häufigkeit und Dauer
der Arbeitslosigkeit beeinflusst.6 Höhere
Zahlungen über einen längeren Zeitraum
können dazu führen, dass weniger intensiv
nach einer Arbeitsstelle gesucht wird und
der Arbeitsuchende die Anforderungen an
eine Arbeitsstelle hochschraubt. Wenn es

diese Effekte gibt, dann muss angenommen
werden, dass die Gesamtleistungen und die
Gesamtleistungsdauer von entscheidender
Bedeutung sind.

6.3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
MOBILITÄT AM ARBEITSMARKT

Das schwedische Sozialversicherungs-
system ist so strukturiert, dass Leistungs-
ansprüche auch bei einem Wechsel des 
Arbeitsplatzes erhalten bleiben. Im Allge-
meinen trifft dies auch auf die vereinba-
rungsgebundenen Versicherungen und
Leistungen zu. Es gibt allerdings Ausnah-
men von dieser Regel.

So sehen beispielsweise im privaten
Sektor geschlossene Vereinbarungen zum
zusätzlichen Elterngeld eine Mindestbe-
schäftigungszeit im Betrieb von einem Jahr
vor. Auch der Umfang der Leistungen ist
bei einigen Vereinbarungen von der Dauer
der Beschäftigung in dem jeweiligen Un-
ternehmen abhängig, d.h. er steigt mit der
Beschäftigungsdauer. Zudem ist es häufig
auch Bedingung, dass der Arbeitnehmer
nach der Elternzeit für einen festgelegten
Zeitraum an seinen Arbeitsplatz zurück-
kehrt. Diese Regelungen sollen Arbeitneh-
mer davon abhalten, den Arbeitsplatz
während der Elternzeit, oder wenn inner-
halb der nächsten Jahre eine Elternzeit ge-
plant wird, zu wechseln. In diesem Rege-
lungszuschnitt drückt sich der Umstand
aus, dass entsprechende Vereinbarungen
auf Branchenebene – und nicht landesweit
– getroffen wurden.

Ähnliche Beispiele sind im Bereich der
tariflich vereinbarten betrieblichen Renten
zu finden. So gilt hier als Berechnungsbasis
nicht das Gesamteinkommen oberhalb der
sozialversicherungsrelevanten Grenze, son-
dern es werden lediglich die Anteile am Ge-
samteinkommen berücksichtigt, die in ei-
nem bestimmten Beschäftigungsbereich
verdient wurden. Teilzeitarbeit in einem
einzelnen Beschäftigungssektor kombi-
niert mit Teilzeitarbeit in einem anderen
Sektor kann so zu einer wesentlich nied-
rigeren Rente führen als Vollzeitarbeit in-
nerhalb ein und desselben Beschäftigungs-
sektors, und zwar auch dann, wenn das Ge-
samtjahreseinkommen in beiden Fällen

6 Zu Studien über die Effekte der Arbeitslosenversi-
cherung auf die Arbeitslosigkeit siehe beispiels-
weise Harkman (1997); Carling et al. (2001) und
Røed et al. (2002).

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2007-11-613 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 17:22:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2007-11-613


619WSI Mitteilungen 11/2007

gleich hoch wäre. Dies hält Arbeitnehmer
davon ab, zwei Jobs miteinander zu kombi-
nieren, eine Lösung, die in anderer Hin-
sicht vielleicht durchaus von Vorteil wäre.

7
Zusatzleistungen im Licht
der Wirtschaftspolitik

Ergänzende Sozialleistungen werden von
den Wirtschaftsakteuren selbst und nicht
mittels staatlicher Regulierung, also durch
Regierung und Parlament (Riksdag), ver-
einbart. Gleichwohl sind sie dem Einfluss
des Staates nicht gänzlich entzogen, da er
Zusatzleistungen in unterschiedlicher Wei-
se beeinflussen kann:

(1) Die staatliche Sozialversicherung ist
und bleibt der relevante Bezugspunkt für
ergänzende Sozialleistungen, d.h. wenn
sich das staatliche Sozialversicherungssys-
tem ändert, zieht das in der Regel auch Ver-
änderungen des Systems der Zusatzleistun-
gen nach sich.

(2) Einfluss nimmt der Staat auch durch
die Gestaltung des Steuerrechts. Zahlungen
für vereinbarungsgebundene Leistungen,
Versicherungsbeiträge sowie Leistungen
aus Tarifvereinbarungen wurden über die
Jahre hinweg steuerrechtlich unterschied-
lich behandelt, was jeweils Rückwirkungen
auf den Leistungsumfang hat.

(3) Auch kann der Staat Einkommensgren-
zen festgelegen, die vorgeben, wie hoch die
Ersatzrate der Zusatzleistung sein darf, oh-
ne gleichzeitig die Leistungen der staatli-
chen Sozialversicherung zu mindern.

(4) Ein vierter Weg eröffnet sich über All-
gemeinverbindlicherklärungen, also wenn
der Geltungsbereich von Tarifvereinbarun-
gen – auch solcher mit vereinbarungsge-
bundenen Zusatzleistungen – durch das
zuständige Ministerium ausgeweitet wird.

(5) Eine weitere Methode besteht darin, die
Einführung von vereinbarungsgebunde-
nen Versicherungen zur Pflicht zu erheben
(mit mehr oder weniger detaillierten Vor-
gaben zu den einzelnen Bestimmungen).

Dass die Einflussnahme des Staates nicht
nur graue Theorie ist, zeigt sich an dem
Vorhaben der schwedischen Regierung, ei-
nen parlamentarischen Ausschuss einzu-
richten, der sowohl das Sozialversiche-
rungssystem als auch die verschiedenen er-
gänzenden Systeme prüft.

8
Fazit

Leistungen zur Kompensation des Ein-
kommensausfalls erfolgen im Wohlfahrts-
staat nicht nur über das staatliche Sozial-
versicherungssystem. In Schweden, ein

Land, das oftmals als der Archetyp des um-
fassenden Wohlfahrtsstaates gesehen wird,
werden alle Leistungen des staatlichen So-
zialversicherungssystems durch zusätzliche
Formen der Einkommenskompensation
ergänzt. Auch wenn diese zusätzlichen So-
zialleistungen vom Umfang her geringer
ausfallen als die Leistungen des staatlichen
Sozialversicherungssystems, so haben sie
dennoch einen hohen Stellenwert. Wir ha-
ben die Effekte auf die Einkommensvertei-
lung, das Arbeitskräfteangebot und die 
Arbeitskräftemobilität diskutiert, die mög-
licherweise von diesem Zusatzleistungs-
system ausgehen. In Grenzbereichen ver-
ändern Zusatzleistungen die Anreizstruk-
turen und beeinflussen so individuelle 
Entscheidungen, was wiederum Rückwir-
kungen auf die arbeitsmarkt-, sozial- und
gleichstellungspolitische Situation eines
Landes haben kann. Ergänzende Soziallei-
stungen sind – nicht anders als staatliche
Sozialversicherungssysteme – Stellschrau-
ben für die Arbeitsmarkt-, Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik. Ihr Einfluss ist in anderen
Ländern wahrscheinlich mindestens ge-
nauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger.
Daher sind ähnliche Studien zur Situation
in anderen Ländern von größtem Interesse.
Damit wäre ein Grundstein gelegt, dass
Analysen über die Auswirkungen von Ein-
kommensersatzprogrammen künftig bei
der Bewertung nationaler Wohlfahrts-
staatssysteme wie auch im Ländervergleich
stärker berücksichtigt werden.
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